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Nr. I /2024 Mai 2024 

Gemeindeversammlung 
vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr 
Mehrzwecksaal, Gemeindehaus Kriechenwil 

Traktanden 

1. Jahresrechnung 2023;
Beratung und Genehmigung

2. Kreditabrechnung Strassensanierung Feldmattstrasse (Tromsigwäg);
Genehmigung

3. Totalrevision Personal- und Entschädigungsreglement;
Genehmigung

4. Mitteilungen und Verschiedenes

Alle in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner sind zur 
Teilnahme an dieser Versammlung freundlich eingeladen. Nicht stimmberechtigte Personen sind 
ebenfalls willkommen. 

Die Unterlagen zu den Traktanden Nr. 1 bis Nr. 3 liegen gemäss Publikation vom 2. Mai 2024 und 
10. Mai 2024 im Laupen Anzeiger bei der Gemeindeverwaltung Kriechenwil zur öffentlichen
Einsichtnahme auf und sind unter www.kriechenwil.ch verfügbar.

Das Protokoll der letzten Versammlung vom 23. November 2023 ist nach erfolgter öffentlicher 
Auflage am 18. Januar 2024 durch den Gemeinderat genehmigt worden und unter 
www.kriechenwil.ch zur Einsichtnahme aufgeschaltet. 

Die Traktanden werden nachstehend kurz erläutert. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen. 

Der Gemeinderat 
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Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr 
Traktandum 1 
Jahresrechnung 2023 
Die Jahresrechnung 2023 liegt vom 6. Mai 2024 bis am 6. Juni 2024 in der Gemeindeverwaltung 
auf. 

1. Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2023 schliesst nach den Rechnungslegungsvorschriften von dem
harmonisierten Rechnungsmodell „HRM2“ ab.

Der Jahresrechnung 2023 (Steuerhaushalt) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 31'023.77 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 109'900.00. Die nachstehen-
den Ereignisse haben das Ergebnis im Vergleich zum Budget massgeblich beeinflusst: 

Positiv: 
J Bauverwaltung: weniger externer Honoraraufwand
J EDV: keine Anschaffung Cloud + weniger Supportaufwand
J Aktenrevision: noch keine Abschreibung
J Gemeindehaus: tiefer Lohnaufwand, weniger Unterhalt, Verbrauchsmaterial etc.
J ePlan: Einführung verschoben
J Feuerwehr Regio Laupen: tieferer Beitrag
J Schule Kriechenwil: weniger Lehrmittel, Dienstleistungen, Unterhalt, Lehrerbesoldungen
J Soziale Dienste Region Laupen: tieferer Beitrag
J Lastenausgleiche Sozialhilfe / EL / FAMZU: tiefere Beiträge
J Gemeindestrassen: weniger Unterhalt und Reparaturen, Auflösung TP Strassenöffnung 2018
J Lastenausgleich öV: tieferer Beitrag
J Ortsplanung: noch keine Abschreibung
J Steuern: weniger Wertberichtigungen, Erlasse und Abschreibungen
J Einkommenssteuern NP: höhere Einnahmen
J Grundstückgewinnsteuern: sehr hohe unerwartete Einnahmen

Negativ: 
L Verwaltung: mehr Stellenprozente GS + Rückstellung Ferien- + Überzeitguthaben***
L Schützengesellschaft: Kostenübernahme Erneuerung Kugelfang
L Vermögenssteuern NP, Quellensteuern, Gewinnsteuern JP: tiefere Einnahmen

*** Der Besoldungsaufwand der Verwaltung war CHF 6'826.15 höher als im Budget 2023 ange-
nommen. Dafür musste der an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2023 genehmigte 
Nachkredit externe Unterstützung Gemeindeverwaltung nur minimal beansprucht werden. Es 
wurden mit Mehrkosten von CHF 60'000.00 gerechnet, aber nur CHF 1'104.60 beansprucht. 
Diese Besserstellung von CHF 58'895.40 ist der sehr guten Arbeit des Personals der Gemein-
deschreiberei zu verdanken. 
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Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

Allgemeine Verwaltung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
308'658.78 60'360.20 339'300.00 63'900.00 311'680.96 59'584.10 

Nettoergebnis 248'298.58 275'400.00 252'096.86 

Verwaltung: höherer Lohnaufwand + Abgrenzung Ferien- und  
Überzeitguthaben (dafür deutlich tiefere Belastung 
Nachkredit externe Unterstützung Verwaltung) 

Honorare: tiefere Kosten externe Führung Bauverwaltung 
EDV: keine Anschaffung Cloud + weniger Supportaufwand 
Aktenrevision: keine Abschreibung 
Gemeindehaus: tieferer Lohnaufwand, weniger Unterhalt + 

Verbrauchsmaterial 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
98'934.30 39'591.40 124'600.00 40'500.00 98'972.30 43'235.85 

Nettoergebnis 59'342.90 84'100.00 55'736.45 

Vermessung: Einführung ePlan verschoben 
Feuerwehr: tieferer Beitrag 

Erfolgsrechnung
Aufwand Ertrag Aufwand Ertag

0 Allgemeine Verwaltung 308'658.78 60'360.20 339'300.00 63'900.00

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung 98'934.30 39'591.40 124'600.00 40'500.00

2 Bildung 547'727.51 201'712.70 567'100.00 197'900.00

3 Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche 21'383.20 0.00 14'500.00 0.00

4 Gesundheit 1'155.00 210.00 1'100.00 200.00
5 Soziale Sicherheit 376'523.55 18'949.33 410'800.00 16'800.00

6 Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 70'137.80 4'829.03 85'800.00 6'200.00

7 Umweltschutz und 
Raumordnung 247'984.80 238'837.25 319'800.00 299'100.00

8 Volkswirtschaft 504.65 20'182.10 1'100.00 20'000.00
9 Finanzen und Steuern 173'202.00 1'292'563.35 146'200.00 1'255'800.00

Total Aufwand  / Ertrag 1'846'211.59 1'877'235.36 2'010'300.00 1'900'400.00
Ertragsüberschuss 31'023.77
Aufwandüberschuss 109'900.00
Total 1'877'235.36 1'877'235.36 2'010'300.00 2'010'300.00

Rechnung 2023 Budget 2023

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

Allgemeine Verwaltung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
308'658.78 60'360.20 339'300.00 63'900.00 311'680.96 59'584.10 

Nettoergebnis 248'298.58 275'400.00 252'096.86 

Verwaltung: höherer Lohnaufwand + Abgrenzung Ferien- und  
Überzeitguthaben (dafür deutlich tiefere Belastung 
Nachkredit externe Unterstützung Verwaltung) 

Honorare: tiefere Kosten externe Führung Bauverwaltung 
EDV: keine Anschaffung Cloud + weniger Supportaufwand 
Aktenrevision: keine Abschreibung 
Gemeindehaus: tieferer Lohnaufwand, weniger Unterhalt + 

Verbrauchsmaterial 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
98'934.30 39'591.40 124'600.00 40'500.00 98'972.30 43'235.85 

Nettoergebnis 59'342.90 84'100.00 55'736.45 

Vermessung: Einführung ePlan verschoben 
Feuerwehr: tieferer Beitrag 

Erfolgsrechnung
Aufwand Ertrag Aufwand Ertag

0 Allgemeine Verwaltung 308'658.78 60'360.20 339'300.00 63'900.00

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung 98'934.30 39'591.40 124'600.00 40'500.00

2 Bildung 547'727.51 201'712.70 567'100.00 197'900.00

3 Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche 21'383.20 0.00 14'500.00 0.00

4 Gesundheit 1'155.00 210.00 1'100.00 200.00
5 Soziale Sicherheit 376'523.55 18'949.33 410'800.00 16'800.00

6 Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 70'137.80 4'829.03 85'800.00 6'200.00

7 Umweltschutz und 
Raumordnung 247'984.80 238'837.25 319'800.00 299'100.00

8 Volkswirtschaft 504.65 20'182.10 1'100.00 20'000.00
9 Finanzen und Steuern 173'202.00 1'292'563.35 146'200.00 1'255'800.00

Total Aufwand  / Ertrag 1'846'211.59 1'877'235.36 2'010'300.00 1'900'400.00
Ertragsüberschuss 31'023.77
Aufwandüberschuss 109'900.00
Total 1'877'235.36 1'877'235.36 2'010'300.00 2'010'300.00

Rechnung 2023 Budget 2023



5

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

Bildung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
547'727.51 201'712.70 567'100.00 197'900.00 547'376.34 201'946.20 

Nettoergebnis 346'014.81 369'200.00 345'430.14 

Schule Kriechenwil: weniger Lehrmittel, Dienstleistungen, Unterhalt etc. 
Schule Kriechenwil: tiefere Lehrerbesoldung und weniger Aufwand MR-

Lektionen 

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
21'383.20 0.00 14'500.00 0.00 18'906.02 0.00 

Nettoergebnis 21'383.20 14'500.00 18'906.02 

Schützengesellschaft: Kostenübernahme Erneuerung Kugelfang 

Gesundheit 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
1'155.00 210.00 1'100.00 200.00 930.00 180.00 

Nettoergebnis 945.00 900.00 750.00 

Soziale Sicherheit 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
376'523.55 18'949.33 410'800.00 16'800.00 391'636.25 13'313.35 

Nettoergebnis 357'574.22 394'000.00 378'322.90 

Lastenausgleich EL: tieferer Beitrag 
Soziale Dienste: tieferer Beitrag 
Sozialhilfe:  tieferer Beitrag Lastenausgleich 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
70'137.80 4'829.03 85'800.00 6'200.00 68'729.50 5'170.20 

Nettoergebnis 65'308.77 79'600.00 63'559.30 

Gemeindestrassen: weniger Unterhalt, Reparaturen etc. 
Gemeindestrassen:  Auflösung Rechnungsabgrenzung Strassenöffnung 2018 
Öffentlicher Verkehr: tieferer Beitrag Lastenausgleich 
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Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

Umweltschutz und Raumordnung 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
247'984.80 238'837.25 319'800.00 299'100.00 276'449.95 262'111.85 

Nettoergebnis 9'147.55 20'700.00 14'338.10 

SF Wasser: weniger Unterhaltsarbeiten und keine Leitungsbrüche 
SF Wasser höhere Einlage Werterhalt infolge Anpassung 

Wiederbeschaffungswerte gemäss GWP 
SF Abwasser: Entwässerung Mühleweg nicht ausgeführt 
SF Abwasser: Anpassungen und Verbesserungen ARA 
SF Wasser weniger Einnahmen Strassenentwässerung 
Ortsplanung: keine Abschreibung 

Volkswirtschaft 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
504.65 20'182.10 1'100.00 20'000.00 721.95 20'740.80 

Nettoergebnis 19'677.45 18'900.00 20'018.85 

Finanzen und Steuern 
Jahresrechnung 2023 Budget 2023 Jahresrechnung 2022 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
204'225.77 1'292'563.35 146'200.00 1'365'700.00 242'459.91 1'351'580.83 

Nettoergebnis 1'088'337.58 1'219'500.00 1'109'120.92 

Steuern allgemein: weniger Wertberichtigungen, Erlasse und 
Abschreibungen 

Einkommenssteuern: höhere Einnahmen 
Vermögenssteuern: weniger Einnahmen 
Quellensteuern: weniger Einnahmen 
Gewinnsteuern: weniger Einnahmen 
Grundstückgewinnst.: deutlich höhere Einnahmen 
Lastenausgleiche: weniger Zuschüsse 
Zinsaufwand: noch kein Fremdkapitalzins 
Reserven: Einlage in finanzpolitische Reserve gemäss GV Art. 84 

2. Spezialfinanzierungen
SF Wasserversorgung
Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'486.15 ab und liegt
damit um CHF 5'713.85 über den Erwartungen. Die Besserstellung ist auf die deutlich tieferen
Unterhaltskosten zurückzuführen. Aufgrund der neuen Berechnungen gemäss GWP mussten
CHF 9'992.00 mehr in den Werterhalt eingelegt werden. Die Einlage wurde zum Mindestsatz von
60 % des Wiederbeschaffungswertes vorgenommen.

Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Wasserversorgung beträgt CHF 388'395.91. Der 
Bestand der Spezialfinanzierung Werterhalt beläuft sich auf CHF 789'520.45 
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Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 6. Juni 2024, 20.00 Uhr Nr. I/2024 

SF Abwasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung (Funktion 7206) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 12'779.05 ab. Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2’800.00. Die 
Schlechterstellung beträgt somit CHF 15'579.05. Die budgetierte Entwässerung des Mühleweges 
von CHF 9’000.00 wurde nicht ausgeführt. Für die Gebühren der Strassenentwässerung konnten 
CHF 19'475.20 weniger vereinnahmt werden als erwartet. Ausserdem wurden noch Anpassun-
gen und Verbesserungen der ARA von CHF 10'745.70 vorgenommen (Budget CHF 4'500.00). Die 
Einlage in die gesetzlich vorgeschriebene Spezialfinanzierung Werterhalt ist zum Mindestsatz von 
60% der jährlichen Wiederbeschaffungswerte erfolgt. 

Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung vermindert sich auf 
CHF 195'449.50. Der Bestand der Spezialfinanzierung Werterhalt beträgt CHF 800'216.15. 

SF Abfall 
Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'420.30 
ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 8'500.00. Die Schlechterstellung gegenüber 
dem Budget beträgt CHF 79.70.  

Durch die Einlage des Ertragsüberschusses erhöht sich das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) per 
Bilanzstichtag auf CHF 83'214.00. 

3. Investitionsrechnung
Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 1'879'551.60 getätigt. Budgetiert waren Nettoinvestitio-
nen von CHF 2'794'000.00. Die geplante Strassensanierung Käsereistrasse von CHF 64'000.00
wurde nicht durchgeführt. Das Projekt wird nach der Landumlegung Kriechenwil wieder in Angriff
genommen. Dafür konnte die nicht budgetierte Sanierung der Feldmattstrasse von
CHF 55'587.20 gemacht werden. Die Gemeinde Kleinbösingen hat für ihren Anteil an dieser Stras-
sensanierung einen Beitrag von CHF 7'500.00 geleistet. Die Leitungssanierungen Murtenstrasse
konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die Kosten betrugen deshalb im Berichtsjahr nur
CHF 1'165'524.90 (Budget CHF 1'700'000.00) für die Wasserleitung und CHF 621'854.10 (Budget
CHF 950'000.00) für die Abwasserleitung. Auch das Projekt Ortsplanung wurde noch nicht fertig-
gestellt und die dafür vorgesehenen Kosten von CHF 10'000.00 wurden noch nicht benötigt.
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Die nachstehenden Investitionen sind im Berichtsjahr ausgeführt worden: 

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt 
• Aktenrevision CHF 530.15 
• Landumlegung Kriechenwil CHF 40'000.00 
• Strassensanierung Feldmattstrasse CHF 55'587.20 
• Strassensanierung Feldmattstr.: Anteil Kleinbösingen CHF -7'500.00
Nettoinvestitionen Steuerhaushalt CHF 88'617.35 

Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen 
Wasserversorgung 
• Projekt Ersatz Wasserleitung Murtenstrasse CHF 3'555.25 
• Wasserleitungserneuerung Murtenstrasse; 2. Etappe CHF 1'165'524.90 

Abwasserentsorgung
• Abwasserleitung Murtenstrasse CHF 621'854.10 
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen CHF 1'790'934.25 

4. Bilanz
Bilanz Bestand 01.01.2023 Bestand 31.12.2023 

Aktiven Passiven Aktiven Passiven 
10 Finanzvermögen 2'937'056.90 1'433'318.32 
14 Verwaltungsvermögen 1'133'697.55 2'966'366.30 
20 Fremdkapital 742'710.05 880'269.45 
29 Eigenkapital 3'328'044.40 3'519'415.17 

Total 4'070'754.45 4'070'754.45 4'399'684.62 4'399'684.62 

Investitionsrechnung
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 530.15 0.00 30'000.00 0.00

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00

2 Bildung 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Gesundheit 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 55'587.20 7'500.00 64'000.00 0.00

7 Umweltschutz und 
Raumordnung 1'790'934.25 0.00 2'660'000.00 0.00

8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1'887'051.60 7'500.00 2'794'000.00 0.00
Nettoinvestitionen 1'879'551.60 2'794'000.00

Total 1'887'051.60 1'887'051.60 2'794'000.00 2'794'000.00

Rechnung 2023 Budget 2023
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Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 4'399'684.62 (Vorjahr: CHF 4'070'754.45). 
Davon beläuft sich das Finanzvermögen auf CHF 1'433'318.32 (Vorjahr: CHF 2'937'056.90). 
Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von CHF 1'503'738.58. Dies ist auf die 
hohen Investitionskosten für die Leitungssanierungen Murtenstrasse zurückzuführen. 

Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 2'966'366.30 (Vorjahr: 
CHF 1'133'697.55, was einer Zunahme von CHF 1'832'668.75 entspricht. 

Das Fremdkapital erhöhte sich um CHF 137'559.40 von CHF 742'710.05 zu Beginn des Rech-
nungsjahres auf CHF 880'269.45 per 31. Dezember 2023. 

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 3'519'415.17. Die Zunahme beträgt insge-
samt CHF 191'370.77. Sie ist auf die Erhöhung der Spezialfinanzierungen Werterhalt Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung, die Einlage der Ertragsüberschüsse allgemeiner Haushalt und 
der Spezialfinanzierungen Abfallentsorgung sowie der Entnahme des Aufwandüberschusses der 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung und der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung zurück-
zuführen. Ausserdem wurden noch CHF 40'000.00 in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung 
Landumlegung und CHF 60'139.70 in die finanzpolitische Reserve eingelegt. 

Das massgebende Eigenkapital (299) zur Deckung allfälliger künftiger Aufwandüberschüsse er-
höht sich aufgrund des Ertragsüberschusses von CHF 31'023.77 auf CHF 816'137.60 

5. Nachkredite
Die Nachkredite betragen insgesamt CHF 127'145.25 und sind in der Nachkredittabelle mit den
entsprechenden Begründungen versehen.

Nachkredite gebunden  CHF 93'267.95 
Nachkredite Kompetenz Gemeinderat CHF 33'877.30 
Nachkredite Kompetenz Gemeindeversammlung CHF 0.00 

Total Nachkredite CHF 127'145.25 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung 2023 mit allen Bestandteilen an seiner Sit-
zung vom 26. März 2024 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung: 

I. die Genehmigung der Jahresrechnung 2023 mit einem Ertragsüberschuss Gesamthaushalt
von CHF 17'178.87, bestehend aus
- Ertragsüberschuss Allgemeiner Haushalt CHF 31'023.77 
- Aufwandüberschuss Wasserversorgung CHF -9'486.15
- Aufwandüberschuss Abwasserentsorgung CHF -12'779.05
- Ertragsüberschuss Abfallentsorgung CHF 8'420.30 
Ertragsüberschuss Gesamthaushalt CHF 17'178.87 

II. die Kenntnisnahme der gebundenen und in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden üb-
rigen Nachkredite im Total von CHF 127'145.25.
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Traktandum 2 
Kreditabrechnung Strassensanierung Feldmattstrasse (Tromsigwäg) 
Die Feldmattstrasse durchquert die Gebiete der Gemeinden Kriechenwil und Kleinbösingen und 
ist eine wichtige Schulwegverbindung. Sie hatte erhebliche Belagsschäden und musste saniert 
werden. Deshalb wurde an der Gemeindeversammlung Kriechenwil vom 8. Juni 2023 ein Kredit 
von CHF 50'000.00 für die Sanierung Feldmattstrasse gesprochen. Um Mehrkosten zu vermeiden, 
wurde der Auftrag für das Abranden der ganzen Strasse vergeben. Die Gemeinde Kriechenwil hat 
die Kosten von CHF 10'178.85 bezahlt und den entsprechenden Anteil von CHF 7'500.00 der Ge-
meinde Kleinbösingen in Rechnung gestellt. Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Kreditabrech-
nung präsentiert sich wie folgt: 

Kreditbeschluss Gemeindeversammlung vom 08. Juni 2023 50'000.00 

Ausgaben 56'180.30 
Haldimann AG Murten, Abranden 10'178.85 
KIBAG AG Bern, Belagserneuerung 45'408.35 
Rechtsamegemeinde Kriechenwil-Gammen, Querweg 
aufschneiden 593.10 

Kreditüberschreitung 6'180.30 

Einnahmen 7'500.00 
Gemeinde Kleinbösingen, Anteil Abranden 7'500.00 

Nettokosten 48'680.30 

Verpflichtungskredite müssen immer brutto beschlossen werden. Deshalb ergibt sich eine Kre-
ditüberschreitung von CHF 6'180.30. 

Die Nettokosten belaufen sich unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung der Gemeinde 
Kleinbösigen (Anteil Abranden) auf CHF 48'680.30. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Kreditabrechnung 
der Strassensanierung Feldmattstrasse mit einem Gesamtaufwand von CHF 56'180.30, Einnah-
men von CHF 7'500.00 und einer Kreditüberschreitung von brutto CHF 6'180.30. 

Traktandum 3 
Totalrevision Personal- und Entschädigungsreglement 
Das Personal- und Entschädigungsreglement 2019 (PerEntReg) der Einwohnergemeinde Krie-
chenwil vom 29. November 2018 wurde in Anlehnung an die kantonalen Vorgaben sowie unter 
Berücksichtigung der gemeindespezifischen Gegebenheiten überarbeitet. Das überarbeitete Per-
sonal- und Entschädigungsreglement soll per 1. Januar 2025 in Kraft treten. Mit dem Inkrafttre-
ten werden alle im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufgehoben, insbesondere das 
am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Personal- und Entschädigungsreglement. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Änderungen aufgezeigt werden. 
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Alt Neu 
Art. 2 öffentlich-rechtlich angestelltes Personal 
Abs. 3 nicht vorhanden 

Art 2 öffentlich-rechtlich angestelltes Personal 
3 Die Beschlüsse des Regierungsrates zu perso-
nalpolitischen Fragen (Teuerung, etc.) gelten 
auch für das Gemeindepersonal 

Art. 4 Kündigungsfrist 
1 Die Kündigungsfrist für die Gemeindeschrei-
ber_in, für die Finanzverwalter_in und für die 
Bauverwalter_in beträgt vier Monate. Für die 
Sachbearbeiter_innen dieser Abteilungen gilt 
eine Kündigungsfrist von jeweils drei Monaten. 

Art. 4 Kündigungsfrist 
1 Die Kündigungsfrist für das öffentlich-recht-
lich angestellte Personal beträgt vier Monate. 

Art. 5 Grundsätze zur Lohneinordnung 
1 Jede Stelle im öffentlich-rechtlichen Verhält-
nis wird einer Gehaltsklasse zugeordnet (An-
hang I). Jede Gehaltsklasse besteht aus 80 Ge-
haltsstufen und zwölf Anlaufstufen. 

2 Der Anspruch des Personals auf Betreuungs-
zuladen und auf Zuladen für Nacht- und Wo-
chenendarbeit richtet sich nach den Bestim-
mungen der kantonalen Personalgesetzge-
bung. 

Art. 5 Grundsätze zur Lohneinordnung 
1 Jede Stelle wird einer Gehaltsklasse zugeord-
net (Anhang I). 

2 Für jede Gehaltsklasse besteht ein Grundgeh-
alt von 100 Prozent und 80 Gehaltsstufen. In-
nerhalb der Gehaltsklasse ist die Gehaltsent-
wicklung bezogen auf das Grundgehalt wie 
folgt abgestuft: 

a) 20 Gehaltsstufen von je 1.00 Prozent 
b) 40 Gehaltsstufen von je 0.75 Prozent 
c) 20 Gehaltsstufen von je 0.50 Prozent 

Dem Grundgehalt sind 6 Einstiegstufen von je 
1.50 Prozent des Grundgehalts vorangestellt. 

3 Der Anspruch des Personals auf Betreuungs-
zulagen und auf Zulagen für Nacht- und Wo-
chenendarbeit richtet sich nach den Bestim-
mungen der kantonalen Personalgesetzge-
bung. 

Art. 6 Lohnerhöhungen und -senkungen 
Abs. 5 nicht vorhanden 

Art. 6 Lohnerhöhungen und -senkungen 
5 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Ge-
währung von Gehaltsstufen. 

Art. 7 Aufstufungsverfahren 
1 Bis zur Gehaltsstufe 48 können jährlich bis zu 
zwei Gehaltsstufen gewährt werden, sofern die 
Leistungen genügend und somit die Anforde-
rungen der Stelle erfüllt werden (Erfahrungsan-
teil). Bei guter Leistung können bis zwei weiter 
Gehaltsstufen angerechnet, bei sehr guten 
Leistungen können bis vier weitere Gehaltsstu-
fen gewährt werden. 

2 Ab Gehaltsstufe 49 bis Gehaltsstufe 68 kön-
nen für gute Leistungen bis zu vier Gehaltsstu-
fen, für sehr gute Leistungen bis zu sechs Ge-
haltsstufen gewährt werden. 

Art. 7 Aufstufungsverfahren 
1 Es können jährlich bis zu zwei Gehaltsstufen 
gewährt werden, sofern die Leistung genügend 
und somit die Anforderungen der Stelle erfüllt 
werden (Erfahrungsanteil). Bei guter Leistung 
können bis zu vier weitere Gehaltsstufen an-
gerechnet, bei sehr guten Leistungen können 
bis zu sechs weitere Gehaltsstufen gewährt 
werden. 
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3 Ab Gehaltsstufe 69 bis Gehaltsstufe 80 kön-
nen für sehr gute Leistungen bis zu sechs Ge-
haltsstufen gewährt werden. 
Art. 11 Durchführung der Gesamtbeurteilung 
1 Das Gemeindepräsidium und ein weiteres sind 
für die Leistungsbeurteilung des Kaders verant-
wortlich. 

3 Das Kader ist für die Leistungsbeurteilung der 
ihm unterstellten Personen verantwortlich. Für 
das Verfahren gilt Art. 11, Abs. 2 

Art. 11 Durchführung der Gesamtbeurteilung 
1 Das Gemeindepräsidium und ein weiteres 
Mitglied der Exekutive sind für die Leistungsbe-
urteilung des öffentlich-rechtlich angestellten 
Personals verantwortlich. Die Ressortverant-
wortlichen führen die Leistungsbeurteilung des 
privat-rechtlich angestellten Personals. 

Abs. 3 gestrichen 

Art. 21 Pensionskasse 
Die Gemeinde versichert das Personal gegen 
die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des 
Alters und des Ablebens im Rahmen des Bun-
desgesetztes über die berufliche Vorsorge 
(BVG) und besonderer Gemeindevorschriften. 

Art. 21 Pensionskasse 
Die Gemeinde versichert das Personal gegen 
die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des 
Alters und des Ablebens im Rahmen des Bun-
desgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) 
und besonderer Gemeindevorschriften. Die 
Beiträge der Pensionskasse werden wie folgt 
aufgeteilt: 45% Arbeitnehmer und 55% Ar-
beitgeber. 

Art. 27 Dienstjubiläen 
Die Entrichtung von Geschenken zum Dienstju-
biläum (10, 15 und 25 Jahre) oder Verabschie-
dungen richtet sich nach den Richtwerten in 
Anhang III. 

Art. 27 Treueprämie 
1 Die Ausrichtung einer Treueprämie erfolgt 
erstmals nach zehn Dienstjahren und danach 
jeweils fünf weiteren geleisteten Dienstjahren. 
Die Berechnung richtet sich nach Art. 95 der 
Personalverordnung des Kantons Bern. 

Art. 28 Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement mit den Anhängen I, II und 
III tritt per 01.01.2019 in Kraft. 

Art. 28 Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement mit den Anhängen I und II 
tritt per 01.01.2025 in Kraft. 

Anhang II - Jahresentschädigungen, Sitzungs-
gelder & Spesen 
1.1 Gemeinderat 
1.1.1 Präsident/in Fr. 6'000.00 
1.1.2 Vizepräsident/in Fr. 2'000.00 
1.1.3 übrige Gemeinderäte Fr. 2'000.00 

1.4 Wahl-/Abstimmungsausschuss 
1.4.1 Leiter_in Wahlausschuss Fr. 160.00/ 

Dienst 
1.4.2 Stellvertreter/in Fr. 160.00/ 

Dienst 
1.4.3 Material einpacken,vertragen Fr. 100.00/

Versandt 

Anhang II - Jahresentschädigungen, Sitzungs-
gelder & Spesen 
1.1 Gemeinderat 
1.1.1 Präsident/in Fr. 7'000.00 
1.1.2 Vizepräsident/in Fr. 3'500.00 
1.1.3 übrige Gemeinderäte Fr. 3'000.00 

1.4 Wahl-/Abstimmungsausschuss 
1.4.1 Wahlen/Dienst/Person Fr. 25.00/ 

Std 
1.4.2 Abstimmungen/Dienst/Person  Fr. 25.00/ 

Std 
1.4.3 Abstimmmaterial einpacken Fr. 0.50/ 

Couvert 
1.4.4 Wahlmaterial einpacken Fr. 2.00/ 

Couvert 
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1.5 Wasserversorgung 
1.5.2 nicht vorhanden 

1.6 Funktionäre 
1.6.1 Siegelungsbeamter Fr 60.00/Siegelung 

2 Gemeinwerk 
2.4 nicht vorhanden 

Stundenansatz, Gemeindestundenlohn 
nicht vorhanden 

3.1 Tag- und Sitzungsgelder 
b) Halbtagessitzungen (ab 3 Std.) Fr. 100.00
c) Sitzungen (bis 3 Std.) Fr. 50.00 
d) Abendsitzungen
- Gemeinderat Fr. 80.00 
- Kommissionen/Delegierte Fr. 50.00 

1.4.5 Stimmmaterial vertragen Fr. 0.50/ 
Couvert 

1.5 Wasserversorgung 
1.5.2 Ablesung Wasserzählerstand Pauschal-
entschädigung Fr. 5.50/Zähler 

1.6 Funktionäre 
1.6.1 Siegelungsbeamter Fr. 25.00-30.00/Std. 
gemäss jährlichem GRB 

2 Gemeinwerk 
2.4 Nacht- und Sonntagsarbeit 50 % Zuschlag 

Stundenansatz, Gemeindestundenlohn 
Für die in diesem Anhang nicht festgesetzten 
Entschädigungen beträgt der Stundenansatz 
inkl. Ferien- und Feiertagsentschädigung, 13. 
Monatslohn und Krankenlohn. Gemeindestun-
denlohn Fr. 25.00- 40.00/Std. 

3.1 Tag- und Sitzungsgelder 
b) Halbtagessitzungen (ab 3 Std.) Fr. 120.00
c) Sitzungen (bis 3 Std.) Fr. 80.00 
d) Abendsitzungen
- Gemeinderat Fr. 100.00 
- Kommissionen/Delegierte Fr. 80.00 
Anhang III wurde aufgehoben. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das revidierte Personal- und Entschä-
digungsreglement der Einwohnergemeinde Kriechenwil (PerEntReg) zu genehmigen und per 
1. Januar 2025 in Kraft zu setzen.

Traktandum 4 
Mitteilungen und Verschiedenes 
Unter diesem Traktandum haben die Anwesenden Gelegenheit zu Wortmeldungen. Zudem in-
formiert der Gemeinderat kurz über aktuelle Themen. 
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Die Gemeinde informiert 

Agenda – bitte Termin bereits heute vormerken 
Bundesfeier 2024 
Die Bundesfeier findet am Mittwoch, 31. Juli 2024, statt und wird dieses Jahr turnusgemäss durch 
die Hornussergesellschaft organisiert und durchgeführt. Eine Einladung wird Mitte Juli an alle 
Haushalte verteilt. 

Gemeindeversammlung 
Die Budgetgemeindeversammlung findet am Donnerstag, 28. November 2024, um 20.00 Uhr im 
Mehrzwecksaal Kriechenwil statt. 

Papier- und Kartonsammlung 
Altpapier und Karton sind Rohstoffe und gehören nicht in den Haushaltkehricht. Das Recycling 
von Papier und Karton ist ökologisch sinnvoll. Zudem unterstützen Sie mit der Sammlung einen 
ortsansässigen Verein. 

Die Schützengesellschaft Kriechenwil sammelt am Donnerstag, 30. Mai 2024, ab 09.00 Uhr in der 
Gemeinde Kriechenwil Altpapier und Karton. Die Sammlung erfolgt von Haus zu Haus. 

Bitte stellen Sie Zeitungen, Prospekte, Kataloge und Karton etc. gebündelt am Strassenrand be-
reit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Präsidenten der Schützengesellschaft, Herr Heinz 
Büschi, 079 762 49 00. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern 
Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen 
und nicht hochstämmige Bäume müssen min-
destens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand ha-
ben.  

Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 
m Höhe hineinragen und über Geh- und Radwe-
gen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m frei-
gehalten werden.  

Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 

Korrekte Entsorgung Altreifen 
Altreifen können an Garagisten, Reifenfachhändler und Altreifenhändler zurückgegeben werden. 
Die Rückgabe an Sammelstellen stellt die umweltgerechte Entsorgung sicher. In letzter Zeit wur-
den wiederholt Altreifen in den Wäldern der Gemeinde Kriechenwil widerrechtlich entsorgt. Soll-
ten Sie Altreifen in den Wäldern auffinden, so bitten wir Sie dies der Gemeindeverwaltung mit 
einer Beschreibung dessen Lage mitzuteilen. Sollten Sie Informationen zu den möglichen Tätern 
haben, so bitten wir Sie, uns dies ebenfalls mitzuteilen. Ihre Angaben zu Abfallsündern werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt und gegenüber Dritten nicht kommuniziert. Die wider-
rechtliche Deponie wird durch die Gemeinde jeweils zur Anzeige gebracht. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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Bauabschluss Projekt Werkleitungssanierung Murtenstrasse 
Anfangs Jahr 2023 wurden die Bauarbeiten in der Murtenstrasse in Angriff genommen. Die Fahr-
bahn musste aufgrund der Bauarbeiten ab Juni 2023 gesperrt werden. Der Verkehr wurde wäh-
rend der Dauer von 8 Monaten über die Käsereistrasse und die Waldeggstrasse umgeleitet. Wäh-
rend dieser Zeit wurde auch die Bushaltestelle beim Schulhaus nicht bedient. Die Bauphase er-
streckte sich wegen nachträglicher Tiefbauarbeiten der Swisscom und der BKW um zwei Monate. 

Ende Februar 2024 konnte das Sanierungsprojekt abgeschlossen und die Fahrbahn zur vollum-
fänglichen Nutzung freigegeben werden. Die Bushaltestelle beim Schulhaus ist seit 4. März 2024 
wieder bedient. 

Wir danken an dieser Stelle der gesamten Bevölkerung sowie den Anwohner/innen der Murten-
strasse für Ihre Geduld, das Verständnis und das Entgegenkommen. Ein grosses Dankeschön ge-
bührt ebenso den Bauarbeitern und der Bau- und Projektleitung, welche das Sanierungsprojekt 
erfolgreich umgesetzt haben. 

Belagserneuerung Murtenstrasse 
Gemäss Mitteilung des Strasseninspektorates Mittelland West wird die Belagserneuerung an der 
Murtenstrasse im Jahr 2025 stattfinden. Die Arbeiten dauern ca. 1 Monat und die Murtenstrasse 
wird für 2 Tage komplett gesperrt werden. Die effektiv zur Ausführung gelangenden Belagsarbei-
ten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, allfällige Änderungen und Verzögerungen 
bleiben vorbehalten. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass bereits eine hohe Planungs-
genauigkeit besteht und es nur noch zu wenigen Verschiebungen kommen sollte. 

Trinkwasseruntersuchungen 
Gemäss Untersuchungsbericht des Kantonalen Laboratoriums ist das Trinkwasser der Gemein-
deversorgung einwandfrei und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 

Resultate aus dem Untersuchungsbericht vom 24. April 2024: 
Mikrobiologische Beurteilung einwandfrei 
Physikalische und chemische Beurteilung einwandfrei 
Gesamthärte in französischen Härtegraden 26.6 
Härtebereich / Bezeichnung ziemlich hart 
Nitratgehalt 6.9 mg/l 
Toleranzwert 40 mg/l 
Chlorid 4.2 mg/l 

Die Ergebnisse der Trinkwasserkontrolle sind auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet oder 
können bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. 

Öffnungszeiten Oktober 2024 
Die Gemeindeverwaltung Kriechenwil bleibt im Oktober wie folgt geschlossen: 

Montag, 21. Oktober 2024, bis Sonntag, 27. Oktober 2024 

In dringenden Fällen nimmt die Gemeindeschreiberin (079 203 26 12) oder das Gemeindepräsi-
dium (079 658 23 79) Ihre Anliegen entgegen. 
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Primarschule Kriechenwil 

Skilager 2024 der Primarstufe Kriechenwil 

Primarschule Kriechenwil Nr. I/2024 

Primarschule Kriechenwil 

Skilager 2024 der Primarstufe Kriechenwil 
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Montag: Nach der Anreise sind wir ins Lagerhaus gegangen und haben die Zimmer eingeteilt. Ich 
war mit Amelle, Jael, Anic, Lou und Mia E. im Zimmer. Mia hatte einen Wecker gestellt, das war 
ein bischen nervig. Später sind wir Skifahren gegangen und vom Sesselilift hat man das Lagerhaus 
gesehen. Am Dienstag sind wir um 7.30 Uhr aufgestanden. Nach dem Frühstück habe ich be-
merkt, dass ich das Klämmerchen hatte. Dann habe ich das Klämmerli Lou gegeben. Am Nach-
mittag sind Lara, Liv, Lou, Silvan, Amelle, Frau Schneider und Frau Jüni um den See gelaufen. Ich 
bin durch einen Barfussweg gelaufen (barfuss natürlich). Am Donnerstag durften wir in einem 
Hotel baden gehen, das war cool. Aber in der Damengarderobe gab es bei Duschen keine Tür. 
Am Freitag sind wir um 8 Uhr aufgestanden. Wer wollte, durfte auf die Ski, ich blieb im Lagerhaus 
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14 Uhr wurden wir abgeholt und wir fuhren nach Hause.        Lauri 
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Aus den Vereinen 

Regionale Musikschule Laupen 

EIN INSTRUMENT ERLERNEN?...  
... Wir sind die offizielle, kantonal anerkannte Musikschule für die Region. 

MUSIKGARTEN (El-Ki) 
In jedem Quartal beginnt ein weiterer Kurs! 
Singen, Tanzen, bewegen für Kinder von 1½ – 4 Jahren in Begleitung eines 
Erwachsenen oder für Kindergruppen von 3½  – 6 Jahren. 
Mit Liedern, Versen, Bewegungsspielen tauchen wir ein in die Welt der Musik. 
Zeit: Montagvormittag in Laupen  
Dauer: 9 Lektionen zu 40 Minuten; Kosten: Fr. 150.-  
Nächster Beginn: August 2024 

SCHNUPPERN?... 
Die Musikschule führt jeweils halbjährlich an einem Samstag einen Schnuppertag durch. 
Auf unserer Homepage sind Videos zu den einzelnen Instrumenten zu sehen.  
Als Einstieg oder zur näheren Abklärung bieten wir auch Schnupperabos an. 

ANMELDEN... 
Halbjährlich möglich. Melden Sie sich bis Mitte Juni bei uns. 

Folgende Fächer stehen zur Auswahl: 
Für Junge:  Musikgarten; Bambusflöte bauen und spielen 
Blasinstrumente: Querflöte, Klarinette, Saxophon,  

Trompete, Posaune, Alphorn und Blechblasinstrumente 
Saiteninstrumente:  Violine, Cello, Gitarre 
Tasteninstrumente:  Klavier 
Schlaginstrumente:  Schlagzeug 
Für Sänger:  Gesang 
Für Bewegungsfreudige: Freier Tanz für Kinder 
Gruppen: verschiedene Ensembles 

FINANZEN... 
Über die Kosten gibt unsere Schulgeldordnung Auskunft (inkl. Sozialtarif). 

Anmeldung und Dokumente unter www.musikschulelaupen.ch 
E-Mail: musikschule@laupen.ch , Tel. 031 505 12 70 (Büro Marktgasse 14)
Post: Sekretariat der Musikschule, Beundenweg 19, 3177 Laupen
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Schützengesellschaft Kriechenwil 

Die Saison hat begonnen, die ersten Trainings sind vorbei und mit Mühleberg (GM), 
haben wir auch schon das erste Mal auswärts geschossen. Teilgenommen haben wir 

mit zwei Gruppen: 
Zähniritter & die Gruppe Vollgas 

Bei den «10ni Glüsler» war bereits im Vorfeld klar, dass es Terminprobleme geben wird. Daher 
wird die Gruppe versuchen, dass es beim Bezirkscup klappen wird. 

Am Bezirkscup machen auch in diesem Jahr wieder alle vier Gruppen mit. Wobei schon in der 
ersten Auslosung zwei Kriechenwiler Gruppen gegeneinander antreten. 

«Vollgas gegen Murihubel» ist so eine Paarung. Allen Gruppen «guet Schuss». Das «Bezirkscup-
becherli» wird in diesem Jahr mit dem Kriechenwilerwappen bestückt sein 😊😊 

«Tag der offenen Schützenhäuser» 
Die SG Kriechenwil hat daran nicht teilgenommen. Es ist nicht so, dass unsere Türen nicht of-
fenstehen würden. Interessierte am Schiesssport dürfen sich gerne direkt bei Heinz melden. 

Der «Tag der offenen Schützenhäuser» war bereits im April, wo wir teilweise bereits in Mühle-
berg waren, daher passte es mit den Daten nicht. 

Amtsanzeiger 
Die Schiessdaten findet man online. Die Daten sind zudem auch beim Anschlagkasten beim Ge-
meindehaus noch in Papierform aufgehängt. Im Amtsanzeiger werden die Daten in diesem Jahr 

erstmals nicht noch zusätzlich publiziert. Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Nachwuchs 
Bouquet Fabrice nimmt in diesem Jahr am Jungschützenkurs in Mühleberg teil. 

Veteranen 
Es können in diesem Jahr zwei Gruppen gemeldet werden. Gemeinsam mit Hofer Hansruedi, 

Wyss Peter und Krummen Walter sind nebst Hans, Ursi, Fritz, Bruno und Heinz insgesamt acht 
Schützen dabei. 

Papiersammlung 
Im Frühling findet die Sammlung jeweils gegen Ende Mai statt. Wir danken allen die sowohl das 

Papier wie den Karton getrennt voneinander, bündeln und für uns bereitstellen werden. 

Das Feldschiessenwochenende in Gempenach 
vom 24. bis 26. Mai 2024 wird sicherlich wieder ein Highlight der Schiesssaison. 

Die Schützengesellschaft Kriechenwil macht in diesem Jahr das Rechnungsbüro für die Berner 
Sektionen. Wie in den Jahren zuvor werden auch in diesem Jahr wieder Helfer/Helferinnen für 

die Vorbereitung rund um den Anlass gesucht. 
Interessierte melden sich via Homepage: 

www.feldschiessen2024.ch 

Ankündigung 
Auch in diesem Jahr findet wieder das traditionelle Murtenschiessen statt. Die Organisation für 
diesen Anlass erfolgt durch Lehmann Reto. Es wäre schön, wenn wie im Vorjahr zwei Gruppen 

mit je «10 Teilnehmer» mitmachen könnten. 
Das Murtenschiessen findet am Sonntag, 23. Juni 2024, statt. 

Wer allgemein Fragen zum Schiessbetrieb hat darf sich direkt beim Präsidenten, Büschi Heinz 
(031 747 72 65) melden. 

GUET SCHUSS! 

Aus den Vereinen Nr. I/2024 

Schützengesellschaft Kriechenwil 

Die Saison hat begonnen, die ersten Trainings sind vorbei und mit Mühleberg (GM), 
haben wir auch schon das erste Mal auswärts geschossen. Teilgenommen haben wir 

mit zwei Gruppen: 
Zähniritter & die Gruppe Vollgas 

Bei den «10ni Glüsler» war bereits im Vorfeld klar, dass es Terminprobleme geben wird. Daher 
wird die Gruppe versuchen, dass es beim Bezirkscup klappen wird. 

Am Bezirkscup machen auch in diesem Jahr wieder alle vier Gruppen mit. Wobei schon in der 
ersten Auslosung zwei Kriechenwiler Gruppen gegeneinander antreten. 

«Vollgas gegen Murihubel» ist so eine Paarung. Allen Gruppen «guet Schuss». Das «Bezirkscup-
becherli» wird in diesem Jahr mit dem Kriechenwilerwappen bestückt sein 😊😊 

«Tag der offenen Schützenhäuser» 
Die SG Kriechenwil hat daran nicht teilgenommen. Es ist nicht so, dass unsere Türen nicht of-
fenstehen würden. Interessierte am Schiesssport dürfen sich gerne direkt bei Heinz melden. 

Der «Tag der offenen Schützenhäuser» war bereits im April, wo wir teilweise bereits in Mühle-
berg waren, daher passte es mit den Daten nicht. 

Amtsanzeiger 
Die Schiessdaten findet man online. Die Daten sind zudem auch beim Anschlagkasten beim Ge-
meindehaus noch in Papierform aufgehängt. Im Amtsanzeiger werden die Daten in diesem Jahr 

erstmals nicht noch zusätzlich publiziert. Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Nachwuchs 
Bouquet Fabrice nimmt in diesem Jahr am Jungschützenkurs in Mühleberg teil. 

Veteranen 
Es können in diesem Jahr zwei Gruppen gemeldet werden. Gemeinsam mit Hofer Hansruedi, 

Wyss Peter und Krummen Walter sind nebst Hans, Ursi, Fritz, Bruno und Heinz insgesamt acht 
Schützen dabei. 

Papiersammlung 
Im Frühling findet die Sammlung jeweils gegen Ende Mai statt. Wir danken allen die sowohl das 

Papier wie den Karton getrennt voneinander, bündeln und für uns bereitstellen werden. 

Das Feldschiessenwochenende in Gempenach 
vom 24. bis 26. Mai 2024 wird sicherlich wieder ein Highlight der Schiesssaison. 

Die Schützengesellschaft Kriechenwil macht in diesem Jahr das Rechnungsbüro für die Berner 
Sektionen. Wie in den Jahren zuvor werden auch in diesem Jahr wieder Helfer/Helferinnen für 

die Vorbereitung rund um den Anlass gesucht. 
Interessierte melden sich via Homepage: 

www.feldschiessen2024.ch 

Ankündigung 
Auch in diesem Jahr findet wieder das traditionelle Murtenschiessen statt. Die Organisation für 
diesen Anlass erfolgt durch Lehmann Reto. Es wäre schön, wenn wie im Vorjahr zwei Gruppen 

mit je «10 Teilnehmer» mitmachen könnten. 
Das Murtenschiessen findet am Sonntag, 23. Juni 2024, statt. 

Wer allgemein Fragen zum Schiessbetrieb hat darf sich direkt beim Präsidenten, Büschi Heinz 
(031 747 72 65) melden. 

GUET SCHUSS! 



21

Aus den Vereinen Nr. I/2024 

Armbrustschützen Kriechenwil 
Die obligate Hüttliputzete hat Peter Riesen in Eigenregie erledigt. Besten Dank an Dich, Pesche. 
Ausser dem windigen und kalten Wetter hält uns nichts mehr davon ab, fleissig zu trainieren, 
denn nur Übung macht den Meister. 

Bereits haben wir das Speckschiessen in Buhwil-Neukirch besucht und hat uns wiederum einige 
Speckseiten beschert. Für den 1. Ernstkampf 2024 sind wir mit dem Sektionsdurchschnitt von 
55.425 Pkt. zufrieden. 
Im Gruppenstich schossen Patrick Jost und Arthur Friedli mit nur einem Punkt unter dem Maxi-
mum ein glänzendes Resultat. 

Das 1. Training mit den Jungschützen ist absolviert. Erfreulicherweise hat Lars Büschi von der 
Riesenau sein Interesse am Armbrustschiessen bekundet und hat bereits seine ersten "Gehver-
suche" absolviert und auch getroffen, selbstverständlich nicht in die Mitte der Zielscheibe, aber 
doch mehrheitlich ins Schwarze. 
Die Tatsache, dass wir jetzt 5 Jungschützen ausbilden dürfen, macht uns doch ein wenig stolz, 
leiden doch viele Armbrustschützenvereine in der Schweiz unter Nachwuchsproblemen. Daher 
ein ganz grosses Merci an unseren Jungschützenleiter Roger Siegenthaler und seine Helfer. 

In der Person von Patrick Jost ist ein versierter Armbrustschütze zu uns gestossen und wird uns 
als B-Mitglied tatkräftig unterstützen. 

Kürzlich haben wir erfahren, dass das 26. Eidg. Armbrustschützenfest 2026 in Weesen durchge-
führt wird, es dauert zwar noch seine Zeit, trotzdem freuen wir uns schon jetzt auf diesen Gross-
anlass. 

Jungschützenkurs: Dienstag,  ab 18.30 Uhr 
Offizielles Training: Mittwoch, ab 17.30 Uhr 

Schaut doch mal rein in unseren Schiessbetrieb und verfolgt den Flug unserer Pfeile. 

Apropos fliegen: Berechnungen haben ergeben, dass eine Hummel aufgrund des 
Verhältnisses zwischen Flügelfläche und Schlagfrequenz 
einerseits und ihrem Körpergewicht andererseits gar nicht 
fliegen kann. Die Hummel weiss jedoch nichts von diesen 
Berechnungen und fliegt wahrscheinlich irrtümlicherweise. 

Allen guet Schuss und viel Gfreuts im 2024! 
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Imkerverein Laupen-Erlach 

Mit Blühflächen Biodiversität fördern, Insektenvielfalt erhalten 
Das weiträumige Verschwinden der Insekten aufzuhalten wird in den nächsten Jahren 
voraussichtlich eine der grössten Herausforderung werden. Der Verlust schreitet immer schneller 
voran und hat zunehmend feststellbare Auswirkungen auf Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische, 
Fledermäuse, Igel, Spitzmäuse, Spinnen, Libellen... also auf alle Tiere die Insekten als Nahrung 
benötigen. 

Ab Juni finden wir Honigbienen an vielen 
Orten o} kaum mehr genügend Nektar um 
Honig zu produzieren und nur wenig 
Pollen um unsere Brut zu fü~ern. Auch 
vielen anderen Insekten geht es so. 

Insektenmasse 
2024, nur noch 
¼ gegenüber 
1990 

Wir möchten in dem Zusammenhang nochmals auf die Aktion Blühflächen von Bienen Schweiz 
aufmerksam machen. Diese soll vor allem der Verbesserung des Nahrungsangebots für Honig- 
und Wildbienen dienen, hilft aber auch vielen anderen Insekten. 
Privatpersonen, Landwirte und Unternehmen können über die Homepage https://flo-
ris.bienen.ch/ für den Aufbau von Blühflächen spenden oder geeignete Flächen auf ihren Grund-
stücken anmelden, deren Aufbau dann unterstützt werden kann. 
Wir möchten Sie, liebe LeserInnen, motivieren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch etwas zum 
Erhalt unserer vielfältigen Insektenwelt zu tun. Alle können mithelfen den Insektenschwund zu 
stoppen. 
Viele weitere Informationen und nützliche Tipps für die Verbesserung der Lebensgrundlage von 
Bienen, Wildbienen und anderen Insekten finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik 
'helft unseren Insekten'. www.imker-laupen-erlach.ch 

IMKERVEREIN LAUPEN-ERLACH

Insektenmasse 1990 
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Beiträge Dritte 

Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Laupen 
Gottesdienste in Kriechenwil im zweiten Halbjahr 2024 
Änderungen bleiben vorbehalten – bitte Publikation im Anzeiger beachten 
 
Sonntag, 1. September 2024, 10.30 Uhr 
Erntedank-Gottesdienst mit Pfarrer Jan Ludwig Reintjes bei Tanja und Stephan Schlapbach, 
Murtenstrasse 30. Anschliessend gemeinsames Mittagessen. 
 
Sonntag, 1. Dezember 2024, 10.00 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst zum 1. Advent mit Pfarrer Jan Ludwig Reintjes. 

Regio Badi Sense 
Die Badisaison 2024 ist eröffnet. Nachfolgende Öffnungszeiten der Badi in Laupen: 
 
Vorsaison 11.05. bis 07.06.2024 09:00 Uhr - 19:00 Uhr 
Zwischensaison 08.06. bis 05.07.2024 09:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Hauptsaison 06.07. bis 09.08.2024 09:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Zwischensaison 10.08. bis 31.08.2024 09:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Nachsaison 31.08. bis 15.09.2024 09:00 Uhr - 19:00 Uhr 
 
Die Betriebsleitung entscheidet, ob die Badi bei schönem Wetter 
länger offengehalten oder bei schlechtem Wetter früher geschlos-
sen bzw. nicht geöffnet wird. Unter Tel. 031 747 78 80 erhalten Sie 
Auskunft. 
 
Parkplatzmöglichkeiten werden den Badegästen gratis zur Verfü-
gung gestellt. Preislisten und weitere Informationen unter 
www.regiobadisense.ch 

Meldung der asiatischen Hornisse 
Die Asiatische Hornisse verbreitet sich in der Region und Bienen gehören zur bevorzugten Beute. 
Durch sie kann es zur Schwächung oder im Extremfall sogar zum Verlust von Bienenvölkern kom-
men. Um die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse zu verhindern, ist eine möglichst frühe Erken-
nung einer Ansiedlung notwendig. Wichtigste Merkmale: 

Bitte melden Sie verdächtige Nester und Insekten mit Bildern an: 
Meldestelle für verdächtige Insekten und Nester 
Bienengesundheitsdienst: info@apiservice.ch 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.kriechenwil.ch/Aktuell/News 
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Kantonales Projekt zur Sammlung von Haushalt-Kunststoffen 
Im Kanton Bern wird eine neue Recyclinglösung angeboten, die eine einheitliche und koordi-
nierte Sammlung von Haushalt-Kunststoffen möglich macht. Entwickelt wurde sie von der Ent-
sorgungsfirma AVAG Umwelt AG gemeinsam mit Gemeinden, Partnern und der Kunststoffver-
werterin InnoRecycling AG. Das Vorhaben wurde zudem vom Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
des Kantons Bern unterstützt. In über 150 Berner Gemeinden können mit dem System «Bring 
Plastic back» bereits Haushalt-Kunststoffe gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt wer-
den. Finanziert wird das Bringsystem nach dem Verursacherprinzip durch den Verkauf von kos-
tenpflichtigen Sammelsäcken. Für das erarbeitete System sprechen neben den ökologischen As-
pekten vor allem auch die einheitliche Funktionsweise über Gemeindegrenzen hinweg sowie, 
dass Entsorger und Detailhändler in das System eingebunden werden können. 

Die Gemeinde Kriechenwil verfügt zum jetzigen Zeitpunkt über keine Verkaufs- oder Sammel-
stelle. Jedoch kann die Bevölkerung der Gemeinde Kriechenwil bei den Verkaufs- und Sammel-
stellen der Nachbargemeinden die Sammelsäcke beziehen und deponieren. Alle Verkaufs- und 
Sammelstellen finden Sie unter https://www.sammelsack.ch/wo-sie-uns-finden und weitere In-
formationen zum Projekt unter www.sammelsack.ch . 

Invasive Neophyten – Problematische Pflanzen in Feld, Wald und Garten 
Was sind invasive Problempflanzen (Neophyten)? 
Invasive Neophyten sind nicht-einheimische Pflanzen, die meist aus anderen Kontinenten, ab-
sichtlich oder unabsichtlich eingeführt wurden. Diese Arten vermehren und etablieren sich bei 
uns sehr effizient in freier Natur, leider oft auf Kosten einheimischer Arten. Sie tragen weltweit 
zum Rückgang der biologischen Vielfalt bei und sind weltweit der zweitwichtigste Grund des Ar-
tenrückgangs, gleich nach der Zerstörung von Biotopen durch den Menschen. 

Wie werden invasive Neophyten richtig beseitigt und entsorgt? 
Die invasiven Neophyten und die Methoden zu ihrer Beseitigung unterscheiden sich 
stark. 
Generell gilt: 
- Entfernen Sie Problempflanzen möglichst bevor sie blühen. 
- Entfernen Sie Problempflanzen möglichst mitsamt den Wurzeln. 
- Mähen Sie grössere Bestände, bevor die Blumen blühen. Dies gilt zum Beispiel für die Goldrute 

oder das Drüsige Springkraut. 
- Entsorgen Sie Problempflanzen im Kehricht, denn Samen und Pflanzenteilchen können in der 

Komposterde überleben und an einem neuen Standort spriessen. 
Das können Sie tun: 
- Kaufen und pflanzen Sie keine invasiven Neophyten. 
- Entfernen Sie invasive Neophyten aus dem eigenen Garten, vom Balkon und Hausdach. 
- Machen Sie freiwillig bei Einsätzen zur Entfernung von Problempflanzen im Siedlungsgebiet 

mit. Angesprochen sind Privatpersonen, Schulklassen, Firmen und andere Gruppierungen. 
- Werden Sie Pate oder Patin einer Fläche, die Sie dann regelmässig kontrollieren und frei von 

invasiven Neophyten halten. 
- Melden Sie Standorte von invasiven Neophyten. Am besten verwenden Sie die kostenlose «In-

vasiv-App» des nationalen Daten- und Informationszentrums der Schweizer Flora (Info Flora). 

Weitere Informationen über die Neophyten und deren Bekämpfung, sowie über die Pflanzen 
selbst, finden Sie auf: https://www.infoflora.ch/de/neophyten.html 
Das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau hat ausserdem hilfreiche Videos bezüglich dieser Prob-
lempflanzen aufgeschaltet.  
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Steuererklärungsdienst Pro Senectute Kanton Bern 
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Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
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Kontaktadressen und Telefonnummern 

Gemeindeverwaltung Kriechenwil 
Gemeindehausstrasse 4, 3179 Kriechenwil 
Telefon 031 747 89 75 
Mail gemeindeverwaltung@kriechenwil.ch 
Website www.kriechenwil.ch 
 
Öffnungszeiten  
Montag 09.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 
Mittwoch 09.00 bis 11.30 
 
AHV-Zweigstelle Laupen 
Neuengasse 4, 3177 Laupen 
Telefon 031 747 10 42 
Mail info@laupen.ch 
Website www.laupen.ch 
 
Öffnungszeiten  
Montag 08.00 bis 11.30 / 14.00 bis 18.00 
Dienstag und Donnerstag 08.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.00 
Mittwoch und Freitag 08.00 bis 11.30 
 
Formulare, Merkblätter und Onlineberechnungen finden Sie unter www.akbern.ch 
 
Soziale Dienste Region Laupen 
Krankenhausweg 14, 3177 Laupen 
Telefon 031 740 20 40 
Mail sozialedienste@sodirela.ch 
Website www.sodirela.ch 
 
Spitexdienste des Betagtenzentrums Laupen 
Krankenhausweg 12, 3177 Laupen 
Telefon 031 740 11 11 
Mail info@bz-laupen.ch 
Website www.bz-laupen.ch 
 
Öffnungszeiten Sekretariat  
Montag bis Freitag 08.15 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 
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Kontaktadressen und Telefonnummern 

Gemeindeverwaltung Kriechenwil 
Gemeindehausstrasse 4, 3179 Kriechenwil 
Telefon 031 747 89 75 
Mail gemeindeverwaltung@kriechenwil.ch 
Website www.kriechenwil.ch 
 
Öffnungszeiten  
Montag 09.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 
Mittwoch 09.00 bis 11.30 
 
AHV-Zweigstelle Laupen 
Neuengasse 4, 3177 Laupen 
Telefon 031 747 10 42 
Mail info@laupen.ch 
Website www.laupen.ch 
 
Öffnungszeiten  
Montag 08.00 bis 11.30 / 14.00 bis 18.00 
Dienstag und Donnerstag 08.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.00 
Mittwoch und Freitag 08.00 bis 11.30 
 
Formulare, Merkblätter und Onlineberechnungen finden Sie unter www.akbern.ch 
 
Soziale Dienste Region Laupen 
Krankenhausweg 14, 3177 Laupen 
Telefon 031 740 20 40 
Mail sozialedienste@sodirela.ch 
Website www.sodirela.ch 
 
Spitexdienste des Betagtenzentrums Laupen 
Krankenhausweg 12, 3177 Laupen 
Telefon 031 740 11 11 
Mail info@bz-laupen.ch 
Website www.bz-laupen.ch 
 
Öffnungszeiten Sekretariat  
Montag bis Freitag 08.15 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 
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Herausgeberin Gemeindeverwaltung Kriechenwil 
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 Gemeindeverwaltung, Gemeindehausstrasse 4, 3179 Kriechenwil 
Redaktion Gemeindeverwaltung Kriechenwil 
Kontakt 031 747 89 75 / gemeindeverwaltung@kriechenwil.ch 
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